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Verlängerte Lph 8 (u.a. wegen Streik) und der Zusatzhonoraranspruch des Objektüberwachers: Vertragsklausel

Ein Zusatzhonoraranspruch für Bauzeitverzögerungen und entsprechende Mehraufwände des Objektüberwachers ist am leichtesten durchsetzbar, wenn die Rahmenbedingungen im Planungsvertrag geregelt sind. Das nachfolge Muster für eine – auf das konkrete Projekt zuzuschneidende - Vertragsklausel sollte den AGB-rechtlichen Bestimmungen genügen und auch vor Gericht halten. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Die Vertragsparteien gehen von einer Bauzeit (Baubeginn bis zur rechtsgeschäftlichen Abnahme des Bauwerks durch Abnahme aller Bauleistungen/bis zur Beseitigung aller bei den Abnahmen gerügten Baumängel) von . . . Monaten aus, die Grundlage der in diesem Vertrag getroffenen Honorarvereinbarung ist. Sollte die Bauzeit aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat und die auch nicht aus seiner Sphäre resultiert, um bis zu . . . Monate / 10% der vereinbarten Bauzeit (sog. Karenzzeit) überschritten werden, bleibt das vereinbarte Honorar unberührt. Gesetzliche Ansprüche des AN bleiben jedoch in der Karenzzeit unberührt.

Bei einer darüber hinausgehenden Überschreitung der Bauzeit (Verlängerung der Objektüberwachung) steht dem AN ein Anspruch auf Honorarerhöhung für die zeitbezogenen Grundleistungen der Objektüberwachung zur Abgeltung aller entstehenden Mehraufwendungen einschließlich Entschädigung nach § 642 BGB (für Personalvorhaltung) in der verlängerten Bauzeit zu.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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„Die Vertragsparteien gehen von einer Bauzeit (Baubeginn bis zur rechtsgeschäftlichen Abnahme des 


Bauwerks durch Abnahme aller Bauleistungen/bis zur Beseitigung aller bei den Abnahmen 


gerügten 


Baumängel) von . . . Monaten aus, die Grundlage der in diesem Vertrag getroffenen 


Honorarvereinbarung ist. Sollte die Bauzeit aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat und die 


auch nicht aus seiner Sphäre resultiert, um bis zu . . . Monate / 10% der vereinbarten Bauzeit (sog. 


Karenzzeit) überschritten werden, bleibt das vereinbarte Honorar unberührt. Gesetzliche Ansprüche 


des AN bleiben jedoch in der Karenzzeit unberührt.


 


 


Bei einer darüber hinausgehenden Überschreitung der Bauzeit (Verlängerung der Objektüberwachung) 


steht dem AN ein Anspruch auf Honorarerhöhung für die zeitbezogenen Grundleistungen der 


Objektüberwachung zur Abgeltung aller entstehenden Mehraufwendungen einschließlich 


Entschädigung nach § 642 BGB (für Personalvorhaltung) in der verlängerten Bauzeit zu.“
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Wichtiger Hinweis: 


Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. 


Die 


Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt i


h


n 


gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung 


und Gewähr aus, da die 


Materie komplex ist und sich ständig wandelt


. 


Muster dienen als Vorlage 


und sind individuell 


anzupassen.


 


 


Haben Sie noch Fragen?


 


Schreiben Sie uns: 


kontakt@iww.de
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